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Abänderung der Grundverkehrsverordnung

Vaduz (ots) -

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 26. Januar 2021 eine Abänderung der Grundverkehrsverordnung beschlossen. Die
Abänderung dient der Klärung von Fragen aus der Praxis der Grundverkehrsbehörde und damit der Rechtssicherheit.

Die Anpassungen betreffen den Erwerb von nicht baureifen Grundstücken zur Deckung eines künftigen Wohnbedürfnisses, den
Erwerb von Waldgrundstücken sowie die Grundstücksgrösse für den Erwerb von Landwirtschaftsboden. Zudem wird der
Grunderwerb durch Gruppengesellschaften zur Errichtung einer Betriebsstätte geregelt sowie der Erwerb eines Grundstückes zur
umfassenden Sanierung des sich darauf befindlichen Gebäudes.
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Diese Meldung kann unter https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100863942 abgerufen werden.
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